
















Bezirksregierung
Arnsberg

Seite 3 von 3Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes auf Kohlenwasserstoffe

ist entbehrlich, da Bergschäden infolge von Bodenbewegungen bei der

beantragten Art der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen nicht zu er-

warten sind.

Hinweise

 Die Bearbeitung bezieht sich auf den genannten Auskunftsbereich.
Eine Übertragung der Ergebnisse der Stellungnahme auf benach-

barte Grundstücke ist nicht zulässig, da sich die Untergrundsituation

auf sehr kurze Entfernung ändern kann.

 Das vorliegende Schreiben wurde auf Grundlage des aktuellen

Kenntnisstands erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zu-

grundeliegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-

ben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Eine Ge-

währ für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten

kann jedoch nicht übernommen werden.

 Ihr Antrag wird dauerhaft zu Dokumentationszwecken veraktet und

die Kerndaten Ihres Antrags digital gespeichert. Nähere Hinweise

zum Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

können Sie über das Internet auf der Webseite der Bezirksregierung

Arnsberg erhalten (Kurzlink zur Seite: www.bra.nrw.de/492413, PDF-

Datei: Betroffenenmerkblatt EU-DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen
und Glückauf
Im Auftrag:

gez. Buhren
























